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 Einleitung 1.

Der illegale Arzneimittelmarkt ist zweifelsohne ein Wachstumsmarkt, dies belegen auch die 

Ergebnisse der vorliegenden Studie zur Arzneimittelkriminalität (AMK). Es gibt Anzeichen 

dafür, dass der Handel mit gefälschten Gütern, darunter Arzneimittel und Medizinprodukte, 

einer der wichtigsten expandierenden illegalen Märkte ist, dem sich zunehmend Gruppen der 

Organisierten Kriminalität (OK) zuwenden, und dass die AMK verbunden ist mit anderen 

Delikten wie Geldwäsche. Vor allem aber gefährden Arzneimittelfälschungen, illegaler Han-

del mit Arzneimitteln und mit Dopingsubstanzen die Gesundheit oder sogar das Leben von 

Menschen. 

Die Motivation für (organisierte) kriminelle Gruppen mit illegalen Arzneimitteln zu handeln, 

ist vermutlich das weltweit relativ geringe Risiko der Aufdeckung und das vergleichsweise 

geringe zu erwartende Strafmaß bei gleichzeitigen außerordentlich hohen Gewinnen (Europol 

2013: 22). Der Profit, der mit dem Handel von gefälschten Arzneimitteln zu erzielen ist, ist 

höher als beim Drogenhandel: Mit einem Kilogramm des Arzneimittels Viagra, das der Be-

handlung erektiler Dysfunktionen dient und weltweit als „Lifestyle-Produkt“ auch ohne medi-

zinische Indikation und ärztliches Attest eingenommen wird, lassen sich auf dem Schwarz-

markt zwischen 90.000 und 100.000 € erzielen. Für Kokain hingegen erhält man „nur“ 65.000 

€, für Heroin 50.000 €, (statista 2013). Dabei wird der Einkaufspreis für ein Kilogramm ille-

gal gehandeltes Sildenafil, dem Wirkstoff für Viagra, auf lediglich 60 € geschätzt, während 

für die Rohstoffe von Kokain und Heroin etwa 1.470 € bzw. 7.190 € investiert werden müssen 

(Emmerich 2011). 

Ein besonderes Risiko für den Konsumenten stellt der Erwerb von Arzneimitteln über nicht 

autorisierte und unregulierte Internetapotheken und Auktionsseiten dar. Die WHO schätzt den 

Anteil gefälschter Medikamente, die über diese Wege vertrieben werden, auf 50 Prozent. Für 

Europa dürften von diesem Vertriebsweg zurzeit primär "Lifestyle"-Produkte betroffen sein 

wie Mittel zur Behandlung erektiler Dysfunktionen sowie Schlankheitsmittel (vgl. UNODC 

2010: 184, WHO 2010). Der ungesetzliche Handel mit Arzneimitteln scheint überaus lukrativ 

zu sein: Eine von Pfizer in Auftrag gegebene Studie kommt zu dem Ergebnis, dass westeuro-

päische Konsumenten vermutlich mehr als 14 Milliarden US-Dollar jährlich für Arzneimittel 

ausgeben, die aus illegalen Quellen stammen und oft gefälscht sind (WHO 2010). 

Eine verlässliche quantitative Bestimmung des Ausmaßes der AMK ist nicht möglich, da kei-

ne belastbare Datenbasis vorliegt. Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus 

dem Jahr 2006 (WHO 2006) gehen jedoch davon aus, dass auch in Staaten mit sehr breit auf-

gestellter Arzneimittelüberwachung und effektiver Strafverfolgung bis zu ein Prozent des 

aktuellen Arzneimittelumsatzes allein innerhalb des legalen Vertriebsweges mit gefälschten 

Medikamenten erwirtschaftet wird. In einigen Regionen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas 

soll der Anteil der gefälschten Arzneimittel 30 Prozent betragen. Gefälschte Arzneimittel 

können eine falsche Dosis eines Wirkstoffs enthalten, überhaupt keinen Wirkstoff oder eine 

andere, auch toxische Zusammensetzung, womit für den Konsumenten eine Reihe von Gefah-

ren, bis hin zum Tod, verbunden ist. 

Zwar stellt sich dort, wo regulatorische und strafrechtliche Regelungen am schwächsten sind, 

das Problem illegaler Arzneimittel am gravierendsten dar (WHO 2006). Illegale Arzneimittel 
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dringen jedoch auch in Deutschland, das über komplexe Kontroll- und Sanktionsmechanis-

men verfügt, in die legale Lieferkette für Arzneimittel ein und gelangen über Präsenzapothe-

ken und den zugelassenen Versandhandel zum Verbraucher. Spätestens im Frühjahr 2014 ist 

die Öffentlichkeit durch die Entdeckung von in Italien gestohlener Klinikware darauf auf-

merksam gemacht worden. Auch zuvor wurden immer wieder, wenn auch selten, illegale 

Arzneimittel in der legalen Lieferkette entdeckt, so im Jahr 2013 das Magenmittel Omeprazol 

und das Krebspräparat Sutent. Dabei ereigneten sich in den letzten Jahren in Deutschland 

auch Fälle, bei denen nachweislich gesundheitliche Gefahren für Patienten bestanden, zum 

Beispiel im Jahr 2008, als etwa 80 Fälle von allergischen Schocks auftraten, da Injektionen 

mit dem vermeintlichen Blutverdünner Heparin eine gefährliche Substanz enthielten, deren 

Moleküle denen des Heparins täuschend ähnlich sind und bei Standard-Tests der Gesund-

heitsbehörden nicht aufgefallen waren (Spiegel 2008). Das Bekanntwerden des Eindringens 

von gefälschten Arzneimitteln in die legale Lieferkette ist über die Gefährdung des Einzelnen 

hinaus insofern fatal, als dass hierdurch das Vertrauen der Bürger in die nationalen Überwa-

chungsbehörden des Gesundheitssystems und damit in die Fähigkeit des Staates, seine Bürge-

rinnen und Bürger in lebensnotwendigen Bereichen wie sie die Sicherung der Arzneimittel-

versorgung darstellt, erschüttert werden kann. 

Daneben rückt seit einigen Jahren verstärkt ein weiterer illegaler Markt in den Fokus der Er-

mittlungsbehörden: Doping im Sport stellt nicht nur ein Risiko für den einzelnen Sportler und 

einen Imageschaden für den Sport insgesamt dar, sondern führt insbesondere aufgrund von 

Folgeerkrankungen dopender Freizeit- und Breitensportler auch zu einem volkswirtschaftli-

chen Schaden. Der illegale Handel mit Doping-Präparaten, der für den Bereich des Dopings 

im Freizeit- und Breitensport im Fokus der Strafverfolgungsbehörden steht, findet hauptsäch-

lich in einer "Underground Economy" im Internet statt. Anders als Patienten oder Konsumen-

ten illegaler Arzneimittel, die über illegale Internetapotheken oder insbesondere die legale 

Lieferkette erworben wurden, ist den Konsumenten von Dopingsubstanzen in der Regel be-

wusst, dass sie gefälschte Arzneimittel verwenden. 
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 Methodisches Konzept 2.

2.1 Ziel und Gegenstand der Untersuchung 

Im Jahr 2006 wurden der steigende Trend der AMK und die zunehmende Gefährdung der 

Bevölkerung durch die verschiedenen Phänomene der AMK vom Bundeskriminalamt (BKA) 

erkannt und eine Lagedarstellung initiiert, die unter dem Titel "Arzneimittelkriminalität – ein 

Wachstumsmarkt?" veröffentlicht wurde (Sürmann 2007). Da ein bundesweites polizeiliches 

Lagebild zur AMK nicht existiert, dient diese Veröffentlichung auch heute noch als Grundla-

ge für Aussagen zur Lage in Deutschland. Seitdem hat sich der Phänomenbereich in qualitati-

ver und quantitativer Hinsicht weiterentwickelt, sodass. es aus fachlicher Sicht geboten war, 

eine Studie zur Aktualisierung und Erweiterung des Wissensstandes durchzuführen. Drei in-

haltliche Schwerpunkte haben sich nunmehr bei der polizeilichen Bekämpfung der AMK her-

ausgebildet: 

 Arzneimittel in der illegalen Lieferkette, 

 illegale Arzneimittel in der legalen Lieferkette und 

 Doping im Sport (im Spitzensport sowie im Freizeit- und Breitensport). 

Die Untersuchung ermöglicht den für die Bekämpfung von AMK zuständigen Stellen einen 

systematischen, umfassenden und vertieften Überblick über die aktuelle Kriminalitäts- und 

Bekämpfungssituation in diesen Deliktsbereichen. Insbesondere werden bei der Darstellung 

dieser drei Schwerpunkte die folgenden Aspekte beleuchtet: 

 Lagedarstellung, 

 Entwicklungstendenzen und Bedrohungspotenzial, 

 rechtliche Rahmenbedingungen, weiterer rechtlicher Regelungsbedarf
1
, 

 nationale polizeiliche Bekämpfungssituation, 

 Zuständigkeiten der relevanten Akteure bei Erkennung und Bekämpfung von 

AMK und 

 tatsächliche und mögliche Kooperationsformen. 

Aufgrund des häufig gegebenen grenzüberschreitenden Charakters der Delikte wird auch die 

Situation auf internationaler bzw. auf Ebene der Europäischen Union (EU) berücksichtigt. 

Als übergeordnetes Ziel strebt das Projekt die Identifikation von Defiziten bei der Kriminali-

tätsbekämpfung und die Formulierung von Handlungsempfehlungen, wie diese Defizite be-

hoben und die Bekämpfungssituation verbessert werden können, an. 

                                                 

1 Während der Projektlaufzeit erfolgte am 01.01.2016 in Deutschland mit Einführung des Anti-Doping-Gesetzes eine Änderung der rechtli-

chen Regelungen im Bereich Dopingkriminalität. Die im Rahmen der Aktenanalyse analysierten Strafverfahren, welche in die Ergebnisse 
im Bereich der Bekämpfungssituation einfließen, fallen zeitlich vor die Einführung des Anti-Doping-Gesetzes, so dass in diesem Bereich 

auch Regelungen Dopingkriminalität betreffend enthalten sind. 
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2.2 Untersuchungsdesign und Methoden 

In der Untersuchung wurden qualitative und quantitative sozialwissenschaftliche Methoden 

angewandt, um möglichst valide Ergebnisse zu erhalten. Zu den angewendeten qualitativen 

Methoden gehören Gruppendiskussionen und Analysen von Kriminalakten. Schriftliche Be-

fragungen von Strafverfolgungs-, Überwachungsbehörden und pharmazeutischen Hersteller 

sind die quantitativen Methoden, die in der Untersuchung zur Anwendung kamen. Nachste-

hende Abbildung 1 gibt den Ablauf der Forschung und die methodische Vorgehensweise wie-

der. 

Abbildung 1: Ablauf der Forschung und der methodischen Vorgehensweise im Projekt AMK2. 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

  



  

 

 7 

 Zentrale Ergebnisse 3.

3.1 Umfang der Arzneimittelkriminalität 

Die Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik PKS sowie der Zollstatistik der letzten Jahre 

belegen einen Anstieg im Bereich der Arzneimittekriminalität: Die in der PKS erfassten Straf-

taten verzeichnen einen Anstieg von 3.583 auf 4.473 Fälle und damit von fast 25 Prozent im 

Zeitraum 2009 bis 2014. Im selben Zeitraum ist die jährliche Anzahl der Verfahren des Zolls 

gegen Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz von 644 auf 2.474 gestiegen, und damit um 284 

Prozent. Im Jahr 2015 wurde der Kampf gegen illegale und gefälschte Arzneimittel zu einem 

Aufgabenschwerpunkt des Zolls erklärt. Hieraus resultieren die Beschlagnahme von 3,9 Mil-

lionen Tabletten und damit eine annähernde Vervierfachung gegenüber dem Vorjahr. Die 

Anzahl der Personen, gegen die der Zoll im Zusammenhang mit Medikamenten ermittelt hat, 

stieg in diesem Jahr von 3.100 auf 4.100 an (BMF 2016).  

Auch für die illegalen Arzneimittel in der legalen Lieferkette steigen die Fallzahlen. Das 

Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) verzeichnete bis zum Jahr 2012 

lediglich Einzelfälle von gefälschten Arzneimitteln, im Jahr 2013 wurden mehr als 30 solcher 

Fälle bekannt, 2014 bereits 60. Im Jahr 2015 stieg die Zahl weiter an (Zimmermann 2015).  

Das Fallaufkommen und der Zusammenhang zwischen Erhöhung der Kontrolltätigkeit und 

Zunahme registrierter Fälle untermauern die Einschätzung der Behörden der Strafverfolgung 

und der Arzneimittelüberwachung und -untersuchung, dass das Dunkelfeld der AMK insbe-

sondere im Bereich der Dopingkriminalität und des Arzneimittelhandels in der illegalen Lie-

ferkette viel größer ist als das Hellfeld. Für die Einschleusung von illegalen Arzneimitteln in 

die legale Lieferkette sind die Einschätzungen der Befragten nicht ganz so pessimistisch, aber 

auch hier wird davon ausgegangen, dass die Dunkelziffer höher ist als die Zahl der aufgedeck-

ten Straftaten. 

Wenngleich der tatsächliche Umfang der AMK weder für Deutschland noch global verlässlich 

zu bestimmen ist, existieren doch einige Studien und Schätzungen, die auf ein beachtliches 

Ausmaß schließen lassen. Gemäß einer Studie beispielsweise besitzen von 100 Internetapo-

theken 96 keine Zulassung, 62 Prozent der online gekauften Arzneimittel sind gefälscht oder 

minderwertig (EAASM 2008). Die zunehmende Nutzung des Internets durch immer größere 

Bevölkerungsanteile sowie die steigende Akzeptanz des Internethandels lassen hier zukünftig 

eine Steigerung der absoluten Fallzahlen erwarten. 

Den Anteil illegaler Arzneimittel in der legalen Lieferkette schätzt die WHO auf unter ein 

Prozent des legalen Gesamthandelsvolumens mit Arzneimitteln für Staaten mit relativ engma-

schigem Kontrollnetz im Arzneimittelhandel wie z. B. Deutschland (WHO 2010). Im Jahr 

2010 z. B. wurden im deutschen Apothekenmarkt 1,55 Milliarden Packungen verkauft, dies 

bedeutet, dass in Deutschland jährlich eine Anzahl gefälschter Arzneimittel in die legale Lie-

ferkette gelangen könnte, die im zweistelligen Millionenbereich liegt. Aufgrund der demogra-

phischen Entwicklung, dem zunehmenden Bedarf an Arzneimitteln sowie der Erschließung 

immer neuer pharmazeutischer Anwendungsfelder ist die Prognose für den Arzneimittelhan-

del – und damit auch die Zahl der illegal eingeschleusten Präparate – weiter ansteigend. 
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Schätzungen zum Ausmaß der Dopingkriminalität können aus Befragungen von Sportlern in 

Fitnessstudios gewonnen werden. Wenn etwa 13 Prozent aller Fitnessstudiobesucher anabole 

Substanzen gemäß der WADA-Verbotsliste zu sich nehmen (Striegel 2008), bedeutet dies für 

Deutschland bei 9,46 Millionen in Fitnessstudios angemeldeten Personen im Jahr 2015, dass 

die Zahl der Konsumenten von verbotenen Dopingsubstanzen in diesem Jahr bei etwa 

860.000 liegt. Da die Zahl der Fitnessstudiobesucher in den vergangenen Jahren stetig ange-

stiegen ist und ein kontinuierlicher Bedeutungszuwachs von Schönheits- und Körperidealen in 

der Bevölkerung zu beobachten ist, ist hier für die Zukunft tendenziell mit einem weiteren 

Anstieg Dopingsubstanzen konsumierender Personen zu rechnen. 

3.2 Bekämpfungssituation in Deutschland 

 3.2.1 Relevante Akteure 

Die für die Bekämpfung der AMK relevanten Akteure in Deutschland sind insbesondere Poli-

zei, Staatsanwaltschaft, Zoll, die für Arzneimittelüberwachung und -untersuchung zuständi-

gen Stellen sowie die pharmazeutischen Hersteller. Diese sind aufgrund ihres gesetzlichen 

Auftrages bzw. weil ihre eigenen Produkte von Fälschung und illegalem Handel betroffen 

sind, stärker mit der Bekämpfung der AMK und der Kontrolle der legalen und illegalen Lie-

ferkette befasst als andere Akteure wie Apotheken, pharmazeutische Großhändler, Paket- und 

Zustelldienste und Internetdienstleister. 

In Deutschland, Europa und international lässt sich seit einigen Jahren eine steigende Sensibi-

lität gegenüber den Gefahren der AMK feststellen, die sich auch in der Bildung von Zusam-

menschlüssen manifestiert, deren Ziel es ist, die AMK zu bekämpfen oder die Öffentlichkeit 

auf deren Gefährdungspotenzial aufmerksam zu machen (vgl. Kapitel  3.2.2).  

Den für die Bekämpfung der AMK zuständigen Organisationseinheiten sind in fast allen Fäl-

len weitere Zuständigkeitsbereiche zugewiesen, keine der befragten Polizeidienststellen ist 

ausschließlich für die Bearbeitung von Verfahren der Arzneimittelkriminalität zuständig. 

Meist bearbeiten sie auch Betäubungsmittelkriminalität, Umwelt-, Betrugs-, Verbraucher-

schutzdelikte und Lebensmittelkriminalität. Diese Zuständigkeitsbereiche werden, mit Aus-

nahme von Betrugsdelikten, auch von den AMK bearbeitenden Dienststellen des Zolls wahr-

genommen. Zusätzlich sind diese für Marken- und Produktpiraterie und Verstöße gegen das 

Waffengesetz zuständig. Nur eine der befragten Staatsanwaltschaften beschäftigt sich aus-

schließlich mit Verfahren der Dopingkriminalität. Die anderen Staatsanwaltschaften bearbei-

ten zusätzlich zu Verfahren der AMK meist Betäubungsmittelkriminalität. Das Betäubungs-

mittelwesen stellt auch für die meisten Stellen aus dem Bereich der Arzneimittelkontrolle und 

-untersuchung einen inhaltlichen Schwerpunkt neben der AMK dar. Weiterhin fallen die 

Überwachung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und der Gesundheitsberufe sowie der 

Verbraucherschutz häufig in ihren Verantwortungsbereich. Bei den pharmazeutischen Her-

stellern ist die Bekämpfung der AMK in den Sicherheits- oder Rechtsabteilungen angesiedelt, 

die im Bedarfsfall von weiteren Unternehmensbereichen unterstützt werden. 

Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaft und Überwachungsbehörden, die für die Bearbei-

tung von AMK zuständig sind, sind vornehmlich mit der Bearbeitung anderer Zuständigkeits-
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bereiche ihrer Organisationseinheit befasst und nur zu einem geringen Anteil mit der Bearbei-

tung von Verfahren der AMK. Die befragten Zollangehörigen widmen hingegen etwa ein 

Drittel ihrer Arbeitszeit der AMK. 

Das Fallaufkommen im Bereich AMK ist – entsprechend den unterschiedlich großen regiona-

len und unterschiedlich breiten inhaltlichen Zuständigkeitsbereichen und Personalausstattun-

gen – bei den befragten Dienststellen der verschiedenen Ressorts unterschiedlich. Es lag pro 

Polizeidienststelle in den Jahren 2012 – 2014 durchschnittlich bei 20 Fällen für die illegale 

Lieferkette, bei 14 Fällen für die legale Lieferkette und bei 33 Fällen für Doping im Freizeit- 

und Breitensport. Die Zolldienststellen haben durchschnittlich 230 Fälle zur illegalen Liefer-

kette und 537 Fälle zu Doping- im Freizeit- und Breitensport bearbeitet, keines der bearbeite-

ten Verfahren betraf die legale Lieferkette. Bei den Staatsanwaltschaften waren durchschnitt-

lich 101 Fälle der illegalen, 26 Fälle der legalen Lieferkette und 95 Fälle zu Doping im Frei-

zeit- und Breitensport anhängig. Die Arzneimittelüberwachungsbehörden haben im Zeitraum 

von 2012 bis 2014 jeweils durchschnittlich 2.417 Fälle von Arzneimitteln in der illegalen Lie-

ferkette entdeckt, zwölf Fälle von illegalen Arzneimitteln in der legalen Lieferkette und 16 

Fälle von Doping im Freizeit- und Breitensport.
2
 Tabelle 1 gibt das durchschnittliche Fallauf-

kommen der befragten Dienststellen wieder. 

Tabelle 1: Durchschnittliches Fallaufkommen der Dienststellen in den Jahren 2012-2014 (n= 8-56). 

 Illegale Lieferkette Legale Lieferkette Doping im Freizeit- und 

Breitensport 

Polizeidienststellen 19,84 13,8 33,2 

Zolldienststellen 229,6 0 537,1 

Staatsanwaltschaften 100,8 25,88 95,1 

Überwachungsbehörden 2417 12 16 

 

 3.2.2 Nationale, europäische und internationale Kooperation 

Für die Behörden und Stellen der Strafverfolgung und Arzneimittelüberwachung und -

untersuchung hat insbesondere die nationale Zusammenarbeit eine hohe Bedeutung, wobei 

sich die tatsächliche Zusammenarbeit und die weiter gehenden Bemühungen meist auf die 

staatlichen Stellen fokussiert. Eine aufgrund ihrer bundesweiten Bedeutung herausragende 

Rolle hat die Bund/Länder-Arbeitsgruppe Arzneimittelfälschungen“ inne, die 2014 infolge 

der Entdeckung von in Italien gestohlener Klinikware auf dem deutschen Arzneimittelmarkt 

eingerichtet wurde. Ziel dieser Arbeitsgruppe, der das Paul-Ehrlich.-Institut (PEI), das Bun-

desinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), das Bundesgesundheitsministeri-

um (BMG), die zuständigen Landesbehörden, das Bundeskriminalamt (BKA) und das Zoll-

kriminalamt (ZKA) angehören, ist die bestmögliche Koordinierung von Maßnahmen auf Län-

der-, Bundes und europäischer Ebene, ggfs. die Unterstützung von Ermittlungen, Erfahrungs-

austausch und die Identifikation von Problemfeldern (Zimmermann 2015: 11). Die 

                                                 

2 Aufgrund möglicher Überschneidungen von Fällen zwischen Obersten Landesbehörden, Überwachungsbehörden und Untersuchungsstellen 
werden hier lediglich die Überwachungsbehörden dargestellt, vgl. Kapitel 4.1.4.3. für eine vollständige Darstellung des Arzneimittelüber-

wachungsbereichs. 
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Zusammenarbeit mit ausländischen, europäischen oder internationalen Akteuren, insbesonde-

re wenn sie strategischen Charakter hat, wird oft von Zentralstellen oder übergeordneten Stel-

len wahrgenommen.  

Die Bewertung der nationalen Zusammenarbeit zwischen den für die Bekämpfung der AMK 

zentralen staatlichen Akteuren fällt (für die Jahre 2012 bis 2014) insgesamt befriedigend aus. 

Dabei wird meist die Kooperation innerhalb des eigenen Ressorts – insbesondere mit analo-

gen Dienststellen – am besten bewertet. Aber auch die Kooperation über Ressortgrenzen hin-

weg ist zwischen den staatlichen Akteuren meist positiv. Für die pharmazeutischen Hersteller 

verläuft die Kooperation außerhalb der eigenen Branche allein mit dem Zoll positiv. Als nicht 

befriedigend wird seitens der Strafverfolgungsbehörden und der für die Arzneimittelüberwa-

chung und -untersuchung zuständigen Stellen die Zusammenarbeit meist mit solchen Stellen 

angesehen, die im weitesten Sinne mit der AMK-Bekämpfung befasst sind oder einen anderen 

Ansatz verfolgen: Dies trifft meist auf Finanzämter, Gewerbeaufsichtsämter, Internetdienst-

leister, Sportverbände und NADA zu. Als Grund für die meisten der höchstens befriedigenden 

Kooperationen wird angegeben, dass kein Ansprechpartner bekannt sei oder die Bekämpfung 

der AMK bei der entsprechenden Stelle zu niedrig priorisiert werde. Auch rechtliche Hürden 

werden gesehen. 

Mehr als 80 Prozent der Arzneimittelüberwachungs- und -untersuchungsstellen, ein Viertel 

der Polizeidienststellen, ein Fünftel der Staatsanwaltschaften und drei der vier Pharmaunter-

nehmen haben Initiativen zur Verbesserung der Zusammenarbeit unternommen. Dabei steht 

der Informationsaustausch mit den für die Bekämpfung der AMK zuständigen staatlichen 

Stellen im Mittelpunkt. Es wurden regelmäßig stattfindende interdisziplinär besetzte „Runde 

Tische“, Gesprächsrunden oder Tagungen ins Leben gerufen oder – auf einer konkret-

praktischen Ebene – Zusammenarbeitsformen geschaffen wie gemeinsame Dienstbesprechun-

gen, Erarbeitung gemeinsamer Vorgehensweisen, gegenseitige Unterstützung bei Aus- und 

Fortbildung oder Erstellung von Analysen.  

42 Prozent der für Arzneimittelüberwachung und -untersuchung zuständigen Stellen, 55 Pro-

zent der Zolldienststellen, 18 Prozent der Polizeidienststellen und 16 Prozent der Staatsan-

waltschaften geben an, in den Jahren 2012 bis 2014 mit ausländischen, europäischen oder 

internationalen Stellen im Rahmen der Bekämpfung der AMK zusammengearbeitet zu haben. 

Nicht nur die Gegebenheiten der jeweiligen Verfahren, sondern auch die Zuständigkeit von 

Zentralstellen für internationale Zusammenarbeit geben dabei den Ausschlag, in welchem 

Maße die Dienststellen jeweils über grenzübergreifende Kontakte verfügen. Dabei steht die 

Zusammenarbeit mit jeweils analogen Stellen bzw. mit Stellen desselben Ressorts im Rahmen 

konkreter Ermittlungsverfahren oder Vorfälle im Vordergrund. Einzelne Stellen sind darüber 

hinaus im Rahmen von europäischen oder internationalen Organisationen oder Arbeitsge-

meinschaften (z. B. HMA-WGEO, OMCL) sehr gut mit anderen Akteuren vernetzt und be-

werten diese Kooperation bzw. den Informationsaustausch als positiv. Demgegenüber arbei-

ten die international tätigen pharmazeutischen Unternehmen sehr intensiv vor allem innerhalb 

der eigenen Branche mit anderen Unternehmen zusammen, stehen aber auch mit europäischen 

und internationalen Strafverfolgungsbehörden in Kontakt und bemühen sich bei diesen um 

eine Intensivierung der Kooperation indem sie z. B. bei der Fortbildung von Beamten unter-

stützen. 
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3.3 Phänomenologische Darstellung 

 3.3.1 Täterprofil und Tathandlung 

Täter der AMK sind überwiegend männlich (76 Prozent der Täter in der legalen, 70 Prozent 

der Täter in der illegalen Lieferkette) und haben die deutsche Staatsangehörigkeit (87 Prozent 

der Täter in der legalen, 75 Prozent der Täter in der illegalen Lieferkette). Bei komplexen und 

professionellen Täterstrukturen stellt sich das Bild anders dar: Hier sind viele nichtdeutsche 

Täter beteiligt, was die internationale Begehungsweise von AMK bei entsprechend umfang-

reichen Tatbegehungsweisen belegt. Mit einem durchschnittlichen Alter von 50 Jahren sind 

Täter der legalen Lieferkette deutlich älter als Täter der illegalen Lieferkette, deren durch-

schnittliches Alter 31 Jahre beträgt.  

Täter der legalen Lieferkette weisen ein überdurchschnittliches Ausbildungsniveau auf. Der 

Anteil an Beschuldigten mit Hochschulabschluss ist mit 79 Prozent sehr hoch. Hierunter be-

finden sich viele promovierte Akademiker. Auch der Beruf spiegelt das hohe Ausbildungsni-

veau wider. Die Hälfte der Täter der legalen Lieferkette ist als Arzt oder Apotheker tätig, 37 

Prozent haben in (Pharma-)Firmen leitende Positionen inne. Der Anteil an Selbstständigen 

beträgt 64 Prozent. 99 Prozent aller Taten werden im Rahmen der Berufsausübung durchge-

führt. Demgegenüber weisen Täter in der illegalen Lieferkette tendenziell ein niedrigeres 

Ausbildungsniveau auf. Sie sind in diversen Berufen und Branchen beschäftigt, meist im An-

gestelltenverhältnis. Die Tatbegehung findet überwiegend unabhängig vom Beruf statt (80 

Prozent).  

Bei der legalen Lieferkette dominiert das Tatmotiv der Gewinnmaximierung (74 Prozent). Die 

Schaffung einer langfristigen lukrativen Einnahmequelle (in Millionenhöhe) ist insbesondere 

das Ziel solcher Täter, die hochprofessionelle, komplexe internationale Firmenstrukturen auf-

bauen, um illegale Arzneimittel in die legale Lieferkette einzuschleusen. Bei den Tätern der 

illegalen Lieferkette dominiert hingegen der Eigenbedarf (70 Prozent). Eine Abgabe an Dritte 

mit der Absicht der Erlangung eines finanziellen Vorteils erfolgt hier mit 25 Prozent der Fälle 

deutlich seltener. Bei der großen Mehrzahl der analysierten Ermittlungsverfahren handelt es 

sich somit um Abnehmerverfahren, die Täter können also aus einer erweiterten Perspektive 

auch als Opfer von AMK betrachtet werden. Die eigentlichen Täter der AMK, nämlich kom-

plex und international strukturierte Tätergruppen, streben mit dem illegalen Internetvertrieb 

von Arzneimitteln langfristige Einkünfte in Millionenhöhe an. 

Schließlich können auch Unterschiede in Bezug auf die kriminelle Vorgeschichte der Täter 

festgestellt werden. Während Täter der legalen Lieferkette überwiegend Ersttäter sind (90 

Prozent), sind 42 Prozent der Beschuldigten der illegalen Lieferkette in der Vergangenheit 

bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Jedoch kann keine „typische kriminelle Karriere“ 

festgestellt werden, die in die Begehung von AMK mündet. Tabelle 2 stellt die Unterschiede 

von Tätern der illegalen und der legalen Lieferkette zusammenfassend dar. 

Tabelle 2: Täterprofil in der legalen und der illegalen Lieferkette. 

 Legale Lieferkette Illegale Lieferkette 
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Geschlecht Männlich (76 %) Männlich (90 %) 

Staatsangehörigkeit Deutsch (87 %) Deutsch (75 %) 

Alter (Durchschnitt) 50 Jahre 31 Jahre 

Ausbildungsniveau Überdurchschnittlich 

Hochschulabschluss (79 %) 

Niedriger, kein einheitliches Bild, 

Ausbildungsberufe (79 %) 

Beruf Arzt, Apotheker (je 25 %),  

Leitende Position in Pharmazeuti-

schen Unternehmen (37 %) 

Angestelltenverhältnis (52 %), 

arbeitslos (20 %) 

Bezug Beruf zur Tat Ja (99 %) Nein (80 %) 

Tatmotiv Gewinnmaximierung (74 %) Eigenbedarf (70 %) 

Polizeiliche Vorerkenntnisse Ersttäter (90 %) Bereits delinquent (42 %) 

Die in der legalen Lieferkette aufgeführten Verdachtsmomente sind mehrheitlich (63 Prozent) 

unerlaubtes Inverkehrbringen bzw. unerlaubte Abgabe von Arzneimitteln. Dabei handelt es 

sich häufig um Abgabe, Anwendung oder Verkauf von nicht in Deutschland zugelassenen 

Arzneimitteln an Patienten, welche von Akteuren der legalen Lieferkette über Großhändler in 

Deutschland oder aus dem Ausland bezogen wurden. Seltener stellen Verstöße gegen Herstel-

lungsbestimmungen oder gegen Handelsbestimmungen den Anfangsverdacht dar. Dies ver-

deutlicht, dass Arzneimitteldelikte in der legalen Lieferkette häufig bei der Abgabe an den 

Konsumenten und seltener im Verlauf der Lieferkette entdeckt werden, was deren hohes Ge-

fahrenpotenzial für den Patienten untermauert. 64 Prozent der Verfahren bezüglich AMK in 

der legalen Lieferkette beziehen sich auch auf Verstöße gegen andere Strafvorschriften gemäß 

Strafgesetzbuch (50 Prozent) und Abgabenordnung (35 Prozent). Dabei handelt es sich viel-

fach um Betrug, Hehlerei, Urkundenfälschung und Abrechnungsbetrug. Dies ist bedingt durch 

die hohe Anzahl an Delikten des unerlaubten Inverkehrbringens bzw. der unerlaubten Abgabe 

von Arzneimitteln. In diesen Fällen geben die Ärzte und Apotheker nicht nur unerlaubt Arz-

neimittel an Dritte ab, sie rechnen diese vielfach auch unzulässig bei Krankenkassen bzw. 

deren Abrechnungsstellen ab, um ihren Gewinn zu maximieren. Die Tatbegehung erstreckt 

sich in mehr als der Hälfte der Verfahren (53 Prozent) über einen Zeitraum von bis zu einem 

Jahr. Auch hier wird das große Gefahrenpotential deutlich, da illegale Arzneimittel in fast der 

Hälfte der Fälle während mehr als eines Jahres an Patienten gelangen, die von einem qualita-

tiv einwandfreien Produkt ausgehen. 

Der Großteil der im Zuge des Anfangsverdachts festgestellten Rechtsverletzungen in der ille-

galen Lieferkette/Dopingkriminalität bezieht sich auf unerlaubten Erwerb und Besitz von Do-

pingmitteln (46 Prozent). Hierunter stellt knapp die Hälfte der Fälle eine Kombination aus 

unerlaubtem Erwerb bzw. Besitz und Inverkehrbringen, Verschreiben und Anwenden entspre-

chender Substanzen dar. Es handelt sich hierbei überwiegend um Fälle, in denen der (zumeist 

kleinere) Handel mit Dopingsubstanzen der Finanzierung des Eigenbedarfs dient. Verfahren 

zur illegalen Lieferkette/Dopingkriminalität beziehen sich in 22 Prozent der Fälle auf weitere 

Verstöße, und zwar meist in Zusammenhang mit dem Betäubungsmittelgesetz (60 Prozent). 

Für die illegale Lieferkette konnten nur selten Informationen zur Tatdauer gewonnen werden.  
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Bei den beiden Fällen, in denen Täter professionelle Strukturen für den illegalen Handel mit 

Arzneimitteln aufbauten, handelt es sich bei den verfolgten Rechtsverletzungen um unerlaub-

tes Inverkehrbringen, unerlaubten Handel und unerlaubte Einfuhr von Arznei- und Doping-

mitteln. Der nachgewiesene Tatzeitraum lag bei 1,5 und drei Jahren. 

Innerhalb der legalen Lieferkette erfolgt die Tatbegehung überwiegend unter Zuhilfenahme 

legaler Unternehmen (85 Prozent aller Taten). Es handelt sich überwiegend um pharmazeuti-

sche Großhändler, Arztpraxen und Apotheken. Die Taten werden aus bestehenden gewerbli-

chen Strukturen heraus begangen, in denen der Täter in der Regel seit längerer Zeit leitend 

tätig ist.  

In der illegalen Lieferkette/Dopingkriminalität  werden nur selten Firmen zur Tatbegehung 

genutzt, da es sich bei einem Großteil der Verfahren um „Abnehmerverfahren“ handelt.  

Für die komplexeren und gewerbsmäßigen Tatbegehungen werden in beiden Lieferketten oft 

legale Unternehmen genutzt, die zum Teil vermutlich allein zum Zwecke der illegalen Nut-

zung gegründet wurden. Insbesondere für die Einschleusung von illegalen Arzneimitteln in 

die legale Lieferkette werden legale Großhandels- oder Importunternehmen genutzt, oft auch 

in mehreren Ländern, um die Herkunft der Arzneimittel zu verschleiern. 

Tabelle 3: Art der Rechtsverletzung und Nutzung von Unternehmen 

 Legale Lieferkette Illegale Lieferkette 

Verstoß gegen AMG Unerlaubtes Inverkehrbrin-

gen/Unerlaubte Abgabe von Arznei-

mitteln (63 %) 

Unerlaubter Erwerb und Besitz von 

Dopingmitteln auch i. V. m. Inver-

kehrbringen/Verschreiben bzw. An-

wenden bei Anderen (46 %) 

Weitere Verstöße StGB und AO (64 % der Verfahren) BtMG und StGB (22% der Verfahren 

Tatdauer Bis zu einem Jahr (53 Prozent) (keine Aussage möglich) 

Nutzung von Unternehmen Ja (bestehende legale Unternehmen) Selten 
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 3.3.2 Einfluss der Organisierten Kriminalität 

Die Analyse der – weniger komplexen – Verfahren zur legalen und zur illegalen Lieferket-

te/Dopingkriminalität  erbrachte nur wenige Informationen zur Organisationsstruktur der Tä-

ter. In beiden Teilphänomenen werden die Taten überwiegend von einem Täter begangen (70 

Prozent der legalen und 94 Prozent der illegalen Lieferkette/Dopingkriminalität). 

Diesen Ergebnissen stehen die Erkenntnisse aus den umfangreicheren Verfahren gegenüber: 

Hier wird deutlich, dass Täter durchaus organisiert, professionell, international vernetzt und 

gewerbsmäßig vorgehen und dabei sehr hohe kriminelle Gewinne erzielen. Den Strafverfol-

gungsbehörden liegen Erkenntnisse darüber vor, dass z. B. kriminelle Rockergruppierungen 

zunehmend Handel mit illegalen Arzneimitteln betreiben.  

Insgesamt erwarten die Vertreter der Polizei sowie der Stellen der Arzneimittelüberwachung 

und -untersuchung für die nähere Zukunft einen Anstieg des Einflusses der Organisierten 

Kriminalität beim illegalen Handel mit Arzneimitteln. In Bezug auf Dopingkriminalität im 

Freizeit- und Breitensport erwarten die Staatsanwaltschaften eher eine Stagnation (mehr als 

30 Prozent), die Polizeidienststellen prognostizieren hingegen insbesondere hier einen An-

stieg (64 Prozent). Für die legale Lieferkette erwarten 55 Prozent der Polizeidienststellen ei-

nen Anstieg des Einflusses der OK, wohingegen die Staatsanwaltschaften auch für diesen 

Deliktsbereich eher keine Veränderung erwarten (25 Prozent). 

 3.3.3 Arzneimittel, Warenwerte und Gewinne  

Überwiegend stellt in den Ermittlungsverfahren eine Substanz den Tatgegenstand dar (70 

Prozent in der legalen, 47 Prozent in der illegalen Lieferkette/Dopingkriminalität). 90 Prozent 

der Ermittlungsverfahren – zu beiden Lieferketten – beziehen sich auf maximal fünf verschie-

dene Arzneimittel. Diese Arzneimittel kommen in unterschiedlichen medizinischen Anwen-

dungsgebieten zum Einsatz. Ein therapeutischer Schwerpunkt ist für die legale Lieferkette 

nicht feststellbar, wenngleich sich die Täter häufig auf ein oder einige wenige Anwendungs-

gebiete spezialisieren und beispielsweise ausschließlich Zytostatika vertreiben. Die Bandbrei-

te der Arzneimittel erstreckt sich von Nahrungsergänzungsmitteln bis hin zu Arzneimitteln 

zur Behandlung schwerwiegender Erkrankungen wie etwa Krebs. Darunter befinden sich so-

wohl preiswerte als auch vergleichsweise hochpreisige Präparate. Meist fehlt ihnen die Zulas-

sung für den (deutschen) Arzneimittelmarkt (72 Prozent in der legalen und 79 Prozent in der 

illegalen Lieferkette/Dopingkriminalität).  

Dieses Ergebnis aus der Verfahrensanalyse wird von den für die Arzneimittelüberwachung 

und -untersuchung zuständigen Stellen bestätigt: 73 Prozent der Dienststellen geben an, dass 

es sich bei den Arzneimitteln in der illegalen Lieferkette/Dopingkriminalität  häufig oder im-

mer um Arzneimittel ohne Zulassung handelt. Gemäß ihren Erfahrungen befinden sich unter 

den in der illegalen Lieferkette (ohne Dopingsubstanzen) entdeckten Produkten häufig Nah-

rungsergänzungsmittel (79 %) und so genannte Lifestyle-Präparate wie Arzneimittel zur Be-

handlung erektiler Dysfunktion oder Übergewicht (68 Prozent). Dies entspricht dem Ergebnis 

der Aktenauswertung (siehe Tabelle 4). 
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Tabelle 4: Erkenntnisse der Aktenanalyse zu den tatgegenständlichen Arzneimitteln. 

 Legale Lieferkette Illegale Lieferkette 

Anzahl der Arzneimittel je Ver-

fahren 

1 Substanz (70 %) 

Maximal 5 Substanzen (90 %) 

1 Substanz (47 %) 

Maximal 5 Substanzen (90 %) 

Anwendungsgebiet Kein therapeutischer Schwerpunkt 

erkennbar 

Mehrheitlich Dopingmittel und 

Lifestyle-Präparate 

Illegalität des Arzneimittels Ohne Zulassung (72 %), 

illegale Produktions- oder Ver-

triebsbedingungen (28 %) 

Ohne Zulassung (79 %), darunter 

84 % illegale Dopingsubstanzen 

illegale Erlangung eines legalen 

Arzneimittels (21 %) 

Auch bei den komplexeren Tatbegehungen stehen bei der Einschleusung illegaler Arzneimit-

tel in die legale Lieferkette ebenfalls Arzneimittel ohne Zulassung im Vordergrund. Aller-

dings handelt es sich vornehmlich um – kostspieligere – Arzneimittel wie Zytostatika oder 

HIV-Medikamente. Bei den illegal gehandelten Arzneimitteln handelt es sich – ebenso wie 

bei den weniger komplexen Verfahren der Aktenanalyse – meist um Dopingsubstanzen, Prä-

parate zur Behandlung erektiler Dysfunktion sowie Schlankheitsmittel. 

In der Mehrheit aller Verfahren der legalen Lieferkette konnten Angaben zu Warenwert und -

volumen der gehandelten Arzneimittel ermittelt werden. Durchschnittlich waren 6.464 Ver-

kaufseinheiten und ein Warenwert von 688.436 Euro pro Ermittlungsverfahren betroffen. Die 

Anzahl der Substanzen sowie das Warenvolumen sind jedoch einer großen Streuung zwischen 

den einzelnen Verfahren unterworfen. Für die illegale Lieferkette wurden nur wenige Infor-

mationen zu Warenwert und -volumen in den Unterlagen der Strafverfolgungsbehörden do-

kumentiert, so dass Aussagen hierzu nicht möglich sind.  

Die Höhe der kriminellen Gewinne konnte lediglich für Verfahren der legalen Lieferkette 

erhoben werden, demnach wurde ein durchschnittlicher Gewinn von etwa 180.000 Euro durch 

die Tathandlungen erzielt. 

In einem Fall internationaler und organisierter Tatbegehungsweise erreichen die geschätzten 

Warenwerte der illegal aus Nicht-EU-Ländern (vornehmlich der Türkei) in die deutsche lega-

le Lieferkette eingeschleusten Arzneimittel der nachgewiesenen Lieferungen von 80.000 Pa-

ckungen fast 300 Millionen Euro. Der hochgerechnete Gewinn der kriminellen Organisation 

betrug etwa 16 Millionen Euro in knapp drei Jahren. In einem anderen Fall des Vertriebs ge-

fälschter HIV-Medikamente (aus Südafrika) an deutsche pharmazeutische Großhändler wurde 

nachgewiesen, dass in 1,5 Jahren Waren für insgesamt sechs Millionen Euro in die legale Lie-

ferkette verkauft wurden. Der Gewinn der an der Einschleusung beteiligten Firmen lag bei 

etwa 3 Millionen Euro. 

Auch die Warenwerte von organisiert und gewerbsmäßig illegal gehandelten Arzneimitteln 

sind beachtlich. In einem Fall wurden die in 3,5 Jahren erzielten Einnahmen der Betreiber der 

illegalen Internetapotheke durch Bestellungen von vornehmlich Potenzmittel und Präparaten 

zur Gewichtsreduktion auf über 21 Millionen geschätzt, allein in Deutschland wurden in die-

sem Zeitraum Bestellungen über 7,5 Millionen Euro abgewickelt. In einem anderen Fall hat 

eine international vernetzte Firmenstruktur in etwa 2,5 Jahren Warenbestellungen – primär für 

illegale Dopingpräparate – im Wert von knapp 42 Millionen USD entgegengenommen. 
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 3.3.4 Lieferwege 

Der Bezug der Arzneimittel erfolgt in der legalen Lieferkette überwiegend über pharmazeuti-

sche Großhändler. In der illegalen Lieferkette/Dopingkriminalität erfolgt die Bestellung am 

häufigsten über das Internet (46 Prozent) und der Bezug über den Postweg, aber auch über 

Privatpersonen (26 Prozent) oder durch – nicht weiter spezifizierten – Import aus dem Aus-

land (elf Prozent). Eine vollständige Rekonstruktion des Bezugsweges ist anhand der Unterla-

gen der Strafverfolgungsbehörden meist nicht möglich, so dass die Rückverfolgung bis zum 

Hersteller selten gelingt. Die betroffenen Produkte stammen zu etwa gleichen Teilen aus dem 

europäischen (50 Prozent) oder außereuropäischen Ausland (45 Prozent) während Produktio-

nen innerhalb Deutschlands selten der Fall sind (5 Prozent). Schwerpunktmäßig betroffene 

Länder können als Herkunftsland nicht festgestellt werden Die in der legalen Lieferkette am 

häufigsten involvierten Stationen sind Großhändler (34,3 Prozent), Apotheken (17,5 Prozent) 

und Arztpraxen (12 Prozent). Der Großteil der illegalen Arzneimittel, die Apotheken und 

Arztpraxen erreichen, werden an Patienten abgegeben (in 20 Prozent Verfahren). Für die ille-

gale Lieferkette konnten in den meisten Fällen hingegen kaum Angaben zu Lieferwegen, in-

volvierten Akteuren und dem Zeitraum des Bezuges ermittelt werden. Die Statistiken des 

Zolls geben Aufschluss über die Herkunftsstaaten der bei der Einfuhrkontrolle aufgegriffenen 

Arzneimittel, die Schutzrechte verletzen (also eine Teilmenge aller illegal eingeführten Arz-

neimittel). Demnach stammen diese meist aus Hongkong und Indien (ZGR 2011). 

In den Verfahren gegen internationale Herstellungs- und Vertriebsnetzwerke wurden die Lie-

ferwege bedeutend weiter aufgehellt, wenngleich der Ursprung der Ware auch durch aufwän-

dige Ermittlungen aufgrund der komplexen und bewusst verschleierten Lieferwege (z. B. 

durch gefälschte Zollpapiere) über zahlreiche Staaten und Firmen nicht in jedem Fall ermittelt 

werden konnte. So wurden in einem Fall gefälschte HIV-Präparate zur Einschleusung in die 

legale Lieferkette von Südafrika über die Schweiz über Belgien ohne Einfuhrkontrolle nach 

Deutschland verbracht. Hier wurden die Produkte vom Importunternehmen des Haupttäters an 

pharmazeutische Großhändler als für den deutschen Markt bestimmte Ware (in gefälschten 

Verpackungen und mit gefälschten Beipackzetteln) verkauft. Die Arzneimittel wurden zum 

Teil in Deutschland für den außereuropäischen Markt hergestellt, dann über verschiedene 

Länder und Firmen, nach Umverpackung, Austausch von Datenloggern, die die Nachvoll-

ziehbarkeit des Lieferwegs garantieren sollen sowie unter Ausnutzung von unterschiedlichen 

nationalen Arzneimittelgesetzen wieder nach Deutschland eingeführt. Die Frachtpapiere und 

die auf ihnen verzeichneten Transportwege entsprachen dabei nicht dem tatsächlichen Weg 

der Ware, sondern wurden zur Verschleierung von Herkunft und Ziel der Ware gefälscht. Die 

Ausgangsstoffe für Doping- oder sonstige Präparate, die von komplexen Täterstrukturen über 

das Internet vertrieben werden, bzw. die Präparate selbst stammten in den dargestellten Fällen 

aus China und Indien und wurden in Europa weiterverarbeitet bzw. über mehrere Lager in 

unterschiedlichen EU-Staaten per Postsendung (über Packstationen) an die Kunden in Europa, 

aber auch außerhalb, verschickt. 

Es wird deutlich, dass Täter der AMK komplexe internationale Vertriebswege nutzen. Die 

Rekonstruktion des kompletten Lieferwegs bis hin zum Hersteller ist den ermittelnden Stellen 

dabei oft nicht mehr möglich. Die Ermittlungsarbeit kann hierbei auch durch mangelnde in-
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ternationale Kooperationen und bestehende rechtliche Defizite (etwa Schwierigkeiten bei 

Rechtshilfeersuchen) erheblich behindert werden, wie Kapitel  3.4.1 deutlich machen wird. 

 3.3.5 Opfer und Schäden 

Geschädigte von AMK in der legalen Lieferkette sind gemäß den Ergebnissen der Verfahrens-

auswertung vorwiegend Patienten und Krankenkassen, in seltenen Fällen Arzneimittelherstel-

ler. Die Schäden sind gemäß Aktenlage rein finanzieller Natur und entstehen in erster Linie 

durch Abrechnungsbetrug. In keinem Fall wurde die konkrete Schädigung einer Person do-

kumentiert. Für die illegale Lieferkette wurde in einem Verfahren eine geschädigte Person 

ermittelt, die gesundheitliche Beeinträchtigungen erlitt. Für Konsumenten von Dopingsub-

stanzen fand sich kein Nachweis einer konkreten Gesundheitsschädigung. 

Auch bei den komplexen Verfahren bleibt die Dokumentierung gesundheitlicher Gefahren 

größtenteils abstrakt. Bei der Einschleusung von illegalen Arzneimitteln in die legale Liefer-

kette können durch den unkontrollierten Transport und die damit verbundenen Mängel wie 

etwa die Nichteinhaltung der Kühlkette, Beschädigungen und Verunreinigungen bei der Um-

verpackung oder Überschreitung des Haltbarkeitsdatums Gesundheitsgefahren für den Patien-

ten entstehen. In Fällen des illegalen Handels handelt es sich meist um vermutlich in Unter-

grundlaboren produzierte Dopingsubstanzen und Arzneimittel. Die unkontrollierten Herstel-

lungsbedingen können lebensgefährliche Wirkstoffgehalte oder Verunreinigungen bedingen. 

Die fehlende Dokumentation von gesundheitlichen Schädigungen in den Kriminal- und Ge-

richtsakten ist kein Beleg dafür, dass AMK keine gesundheitlichen Schäden verursacht. Sie ist 

vielmehr die Konsequenz aus verschiedenen Faktoren, die im Folgenden skizziert werden: 

 Gesundheitliche Schädigungen einzelner Personen werden nur selten in den Verfah-

rensakten festgehalten, da der Nachweis, dass eine gesundheitliche Beeinträchtigung 

durch die Einnahme eines Präparates verursacht wurde, nur in den seltensten Fällen 

eindeutig erbracht werden kann. Darüber hinaus bedarf es in der Regel einer Anzeige 

oder Meldung der geschädigten Person, die den Zusammenhang zwischen der Ein-

nahme einer Substanz und der gesundheitlichen Beeinträchtigung erkannt haben 

muss.. Daher stellt der Nachweis einer abstrakten Gesundheitsgefahr, die von einer 

Substanz ausgeht, einen juristisch praktikableren Weg dar. 

 Der Nachweis einer abstrakten Gesundheitsgefahr ist nur durch eine pharmakologi-

sche Analyse möglich. Die Untersuchungsstellen sind schon heute bemüht, bei vorlie-

genden Präparaten deren Bedenklichkeit nach § 5 AMG herauszuarbeiten, zum Bei-

spiel für den Wirkstoff Sibutramin, der u. a. im Schlankheitsmittel LIDA verwendet 

wird und in Deutschland verboten ist. Eine Analyse aller aufgegriffenen Präparate ist 

den Untersuchungsstellen aufgrund der personellen Kapazitäten jedoch nicht möglich, 

so dass es an einer entsprechenden Feststellung im Verfahrensverlauf oft mangelt.  

 Die Dopingmittelkonsumenten unter den potenziell Geschädigten sind sich der Illega-

lität ihrer Handlung und des gesundheitlichen Risikos, welches sie eingehen, in der 

Regel bewusst. Dies führt dazu, dass sie bei finanziellen oder gesundheitlichen Schä-

digungen keine Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden erstatten. 
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Auch den pharmazeutischen Herstellern fällt die Einschätzung von finanziellen und sonstigen 

Schädigungen, insbesondere für einen – global gesehen – kleinräumigen Markt wie Deutsch-

land nicht leicht. Zwei der vier an der Befragung teilnehmenden Unternehmen geben an, kei-

nerlei Einbuße durch Fälschungen ihrer Arzneimittel erlitten zu haben, während zwei Unter-

nehmen keine Angaben hierzu machen (können). Zum illegalen Handel mit ihren Produkten 

geben drei der Unternehmen an, dass ihnen Schäden entstanden sind, z. B. finanzieller Art 

und auch hinsichtlich eines Reputationsverlustes des Unternehmens oder der Marke, aller-

dings fällt es auch hier den Firmen schwer, die Schäden konkret zu beziffern oder zu benen-

nen. Einen Hinweis auf das (volks-)wirtschaftliche Ausmaß von Arzneimittelfälschung gibt 

eine Studie des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum, die zu dem Ergebnis 

kommt, dass die Arzneimittelfälschung für Deutschland in den Jahren 2008 bis 2013 jährlich 

etwa 2,2 Milliarden Euro Umsatzeinbuße für die Pharmabranche und einen Beschäftigungs-

verlust etwa 14.000 Arbeitsplätze verursacht hat (EUIPO 2016: 18f.). 

Die Gefahr, die von AMK ausgeht, ist tatsächlich höher als es die wenigen in den Akten 

nachgewiesenen Opfer und Schäden suggerieren, weil es an ihrem konkreten Nachweis man-

gelt.
3
 

 3.3.6 Verlauf der Ermittlungsverfahren 

3.3.6.1 Verfahrensinitiierung 

Ermittlungsverfahren zur AMK werden oft durch Zufallsfunde oder aus anderen Ermittlungs-

verfahren heraus initiiert, bei Verfahren zur illegalen Lieferkette/Dopingkriminalität ist dies 

gemäß den Ergebnissen der Aktenanalyse bei 79 Prozent aller Verfahren der Fall. Anzeigen 

durch andere Akteure wie z. B. Privatpersonen sind selten. Dies ist dadurch bedingt, dass sich 

dieses Phänomen überwiegend im privaten Bereich findet. Die überwiegend zum Doping ge-

nutzten Substanzen werden vornehmlich für den Eigenbedarf erworben oder an Personen aus 

dem sozialen Umfeld abgegeben. Da die Präparate jedoch meist aus dem Ausland auf dem 

Postweg nach Deutschland eingeführt werden, tragen im Wesentlichen Kontrollmechanismen 

bei der Wareneinfuhr zur Aufdeckung von Verstößen innerhalb der illegalen Lieferket-

te/Dopingkriminalität bei. Demnach werden 80 Prozent der von Stellen der Arzneimittel-

überwachung und -untersuchung bearbeiteten Vorgängen zur illegalen Lieferket-

te/Dopingkriminalität durch Kontrollen der Wareneinfuhr initiiert. Auch Kontrollen des Inter-

nets führen oft zur Initiierung von Verfahren und Untersuchungen der Arzneimittelüberwa-

chungs- und untersuchungsstellen. 

Bei den Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der legalen Lieferkette handelt es sich 

meist um Verfahren, die aus anderen Verfahren heraus initiiert wurden (62 Prozent). Da die 

Tat hier in der Regel im Rahmen der Berufsausübung begangen wird, führen auch oft Anzei-

gen von Zeugen, geschädigte Personen oder deren Angehörige, Unternehmen sowie Kontrol-

len der Überwachungs- und Strafverfolgungsbehörden zur Initiierung von Verfahren. Die – 

wenigen – illegalen Arzneimittel, die den Stellen zur Arzneimittelüberwachung oder -

                                                 

3 Hierin waren sich alle Experten von Strafverfolgung und den für die Arzneimittelüberwachung und -kontrolle zuständigen Stellen des 

Workshops zur Ergebnisdiskussion einig. 
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untersuchung in der legalen Lieferkette bekannt sind, werden am ehesten bei Kontrollen des 

pharmazeutischen Großhandels entdeckt. Die Hersteller erfahren von illegalen Arzneimitteln 

in der legalen Lieferkette meist von Apotheken, Ärzten und Kliniken sowie durch Auswer-

tung von Verkaufszahlen und Marktbeobachtung. 

Die Verfahren zur AMK von Zoll und Staatsanwaltschaften werden meist durch Funde bei 

Zollkontrollen der Wareneinfuhr initiiert. Darüber hinaus erhalten die Staatsanwaltschaften 

auch von Polizeidienststellen und Stellen der Arzneimittelüberwachung und -untersuchung 

Kenntnis über AMK-Delikte.  

 

3.3.6.2 Verfahrensausgang 

Insgesamt wurden 30 Prozent der Täter der illegalen Lieferkette/Dopingkriminalität
4
 verur-

teilt. 85 Prozent dieser Verurteilungen basieren auf unerlaubtem Besitz bzw. Erwerb von Arz-

neimitteln oder Wirkstoffen zu Dopingzwecken im Sport nach § 95 Abs. 1 Nr. 2b AMG a. F. 

Insgesamt wird ein Großteil der im Zuge des Anfangsverdachts festgestellten Verstöße durch 

das Urteil bestätigt. Dabei liegt bei 71 Prozent eine völlige Übereinstimmung zwischen den 

genannten Rechtsnormen vor. In 12 Prozent werden die im Zuge des Anfangsverdachts ge-

nannten Verstöße ergänzt. Nur in wenigen Fällen wird der Anfangsverdacht durch das Urteil 

nicht bestätigt, und die Verurteilung erfolgt nach anderen Gesetzesnormen, teilweise außer-

halb des Arzneimittelgesetzes. Dies spricht dafür, dass die Polizeidienststellen die im Rahmen 

von AMK begangenen Delikte sehr gut durch die Gesetzesnormen benennen und deren Straf-

barkeit einordnen.  

Bei 76 Prozent der Sanktionen im Bereich der illegalen Lieferkette/Dopingkriminalität han-

delt es sich um Geldstrafen. Seltener werden Freiheitsstrafen (16 Prozent) oder Freiheitsstra-

fen in Kombination mit Geldstrafen (acht Prozent) verhängt. Etwa die Hälfte der Freiheitsstra-

fen wird zur Bewährung ausgesetzt  

In den Fällen von organisiertem illegalem Handel von Arzneimitteln wurde gegen alle Haupt-

täter Freiheitsstrafen ausgesprochen, teilweise zur Bewährung ausgesetzt. 
5
 

Gegen 17 Prozent der Täter aus Verfahren im Rahmen der legalen Lieferkette ergingen Urtei-

le oder Strafbefehle.
6
 Bei zwei Dritteln der Verurteilungen handelt es sich um Freiheitsstra-

fen, die auf Bewährung ausgesetzt wurden, in einem Drittel der Verurteilungen wurden Geld-

strafen verhängt. Gegen 28 Prozent der Beschuldigten wurde das Verfahren unter Auflagen 

und Weisungen nach § 153a Abs. 1 StPO eingestellt, den Tätern wurde jedoch eine Geldstrafe 

auferlegt. Fast 80 Prozent der Urteile oder Strafbefehle beruhen auf denselben Rechtsverstö-

ßen gegen das AMG, die als Anfangsverdacht festgehalten wurden. Dies spricht dafür, dass 

                                                 

4 Hierunter befanden sich in der Aktenanalyse der illegalen Lieferkette sowohl Fälle von Arzneimitteln in der illegalen Lieferkette als auch 
Fälle von Dopingkriminalität. Eine Aufschlüsselung der Verurteilungsraten nach Deliktsbereich fand nicht statt. 

5 Ein Täter wurde zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten, ein zweiter zu sechs Jahren und drei Monaten verurteilt, bei 

den Nebentätern wurde die Strafe zu zur Bewährung ausgesetzt. 

6 Die befragten Staatsanwaltschaften gehen demgegenüber von einer Verurteilungsrate von zehn Prozent bei Verfahren der legalen Lieferket-

te aus, welche somit etwas niedriger ausfällt. 
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die zuständigen Polizeidienststellen die jeweiligen Sachverhalte strafrechtlich überwiegend 

gut einordnen können. 

In einem der untersuchten Verfahren gegen Täterstrukturen, die illegale Arzneimittel in die 

legale Lieferkette eingeschleust haben, wurden bisher Urteile gesprochen
7
. Hierbei wurde das 

Verfahren gegen den Hauptangeklagten aufgrund von Verfahrenshindernissen eingestellt (er 

ist im Laufe des Verfahrens verstorben). Zwei weitere Täter wurden wegen Betrugs und 

Geldwäsche verurteilt, ihnen wurden Geldstrafen auferlegt. Die Verstöße gegen das Arznei-

mittelgesetz wurden ausschließlich dem Hauptangeklagten zur Last gelegt.  

Somit endet sowohl in der legalen als auch in der illegalen Lieferkette/Dopingkriminalität der 

überwiegende Anteil der Verfahren durch Einstellung. Strafsprechende Urteile werden in der 

legalen Lieferkette seltener ausgesprochen als in der illegalen, der Anteil an Freisprüchen 

bewegt sich in beiden Deliktsbereichen bei unter zwei Prozent. 

Einstellungen erfolgen in beiden Deliktsbereichen am häufigsten wegen mangelnden Tatver-

dachts nach § 170 Abs. 2 StPO. Das Absehen von Verfolgung wegen Geringfügigkeit nach § 

153 StPO erfolgt ebenfalls in ähnlich hohem Maße in beiden Deliktsbereichen. Die Mehrheit 

der Einstellungen erfolgt durch die Staatsanwaltschaften. 

Bei den Sanktionen handelt es sich in beiden Deliktsbereichen vorwiegend um Geldstrafen. 

Freiheitsstrafen werden seltener ausgesprochen und mehrheitlich zur Bewährung ausgesetzt. 

3.3.6.3 Dauer der Verfahren 

Für die untersuchten Verfahren zur legalen Lieferkette beträgt die durchschnittliche Verfah-

rensdauer von der Einleitung des Verfahrens bis zu dessen Ende durch Einstellung, Strafbe-

fehl oder Urteil etwa ein Jahr. Die durchschnittliche Dauer von Verfahren, welche die illegale 

Lieferkette/Dopingkriminalität betreffen, ist mit zehn Monaten etwas kürzer. In beiden De-

liktsbereichen weist der überwiegende Anteil der Verfahren eine Dauer von bis zu 1,5 Jahren 

auf. Bei den umfangreichen Verfahren gegen komplex strukturierte und international agieren-

de Tätergruppierungen ist die Verfahrensdauer deutlich höher. Bei den abgeurteilten Verfah-

ren liegt sie bei fünf und acht Jahren.
8
 

3.4 Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten 

 3.4.1 Defizite bei der Bekämpfung der Arzneimittelkriminalität 

An erster Stelle der Defizite, die von Polizei, Zoll und den Stellen der Arzneimittelüberwa-

chung und -untersuchung wahrgenommen werden, steht die mangelnde Priorisierung des De-

liktsbereichs, mit welcher Personalmangel, unzureichende Sachkenntnis und Spezialisierung 

der mit der Bekämpfung befassten Stellen und Personen sowie ein insgesamt als zu gering 

empfundener Verfolgungsdruck einhergehen. Als weiteres Defizit wird mehrheitlich man-

gelnde Kooperation und Kommunikation zwischen den verschiedenen an der Bekämpfung 

                                                 

7 Die beiden anderen Verfahren waren zum Zeitpunkt der Analyse noch nicht abgeschlossen. 

8 Es liegen zum Zeitpunkt der Abfassung des Berichts nur zwei Urteile vor. 
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beteiligen Akteuren genannt, was die in Kapitel  3.2.2 von den befragten Akteuren genannten 

Defizite in nationalen und internationalen Kooperationen untermauert. Auch uneinheitliche 

Vorgehens- und Beurteilungspraxen bei den Strafverfolgungsbehörden sowie zersplitterte 

Zuständigkeiten und intransparente Behördenstrukturen werden als hinderlich für eine effek-

tive Bekämpfung der AMK empfunden. Weiterhin wird die Öffentlichkeit gegenüber den von 

AMK ausgehenden Gefahren und Risiken als nicht ausreichend sensibilisiert wahrgenommen. 

Schließlich fehle es auch an einer Rechtsharmonisierung in Europa für die (grenzüberschrei-

tende) Verfolgung von AMK. 

Für die Staatsanwaltschaften stehen in erster Linie rechtliche Defizite, welche vor allem durch 

die Komplexität des Arzneimittelgesetzes bedingt sind, einer erfolgreichen Bekämpfung ent-

gegen. Auch mangelnde Fachkompetenz bzw. Spezialisierung werden häufig angeführt. 

Für die pharmazeutischen Hersteller liegen die Hindernisse für eine effektive Bekämpfung 

von Arzneimittelfälschungen und illegalem Handel mit Arzneimitteln primär in der fehlenden 

internationalen Rechtsharmonisierung sowie in der komplexen rechtlichen Materie, im Paral-

lelimport, der mangelhaften Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure sowie in langen Be-

arbeitungszeiten, Ressourcenmangel und fehlender Fachkompetenz der zuständigen Behörden 

begründet. Abbildung 2 stellt zusammenfassend dar, welche Defizite von den einzelnen Be-

fragtengruppen erkannt wurden. 

Abbildung 2: Zentrale Defizite der Bekämpfung der AMK (n=4-133). 

 

 

 3.4.2 Von den befragten Akteuren vorgeschlagene Maßnahmen zur Eindämmung 

der Arzneimittelkriminalität 

3.4.2.1 Legale Lieferkette 

Für die verschiedenen Akteure stehen unterschiedliche Maßnahmen zur Erhöhung der Sicher-

heit in der legalen Lieferkette an erster Stelle. Die Polizeidienststellen sehen primär in der 
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Erhöhung der Verantwortlichkeit aller Akteure der legalen Lieferkette eine effektive Maß-

nahme, die Staatsanwaltschaften nennen die Verbesserung der Zusammenarbeit auf nationaler 

und EU-Ebene, während eine große Mehrheit der für die Arzneimittelüberwachung und -

untersuchung zuständigen Stellen in der Reduzierung, weitergehenden Reglementierung oder 

Abschaffung des Parallel- und Reimports einen Schlüsselfaktor sehen. 

Technische Sicherheitsmerkmale an Arzneimitteln oder Verpackungen werden jeweils am 

zweithäufigsten genannt, gefolgt von der Intensivierung der Kontrollen durch die Arzneimit-

telüberwachungsbehörden. Darüber hinaus schlagen Polizei und Staatsanwaltschaften Maß-

nahmen zur Sensibilisierung der Angehörigen der Heilberufe vor. Viele Stellen der Arznei-

mittelüberwachung und -untersuchung schlagen die Reduzierung der Anzahl der Handels- 

und Lieferstationen von legal gehandelten Arzneimitteln vor. 

Für die pharmazeutischen Hersteller stellt die Umsetzung einer europaweiten technischen 

Sicherheitslösung eine erfolgsversprechende Maßnahme dar. Außerdem schlagen sie vor, den 

Parallel- und Reimport von Arzneimitteln und die damit einhergehenden Umverpackungspra-

xen zu verbieten und Broker und Zulieferer stärker zu kontrollieren. 

3.4.2.2 Illegale Lieferkette 

Die Vertreter der Strafverfolgungsbehörden sind sich einig in der Einschätzung, dass insbe-

sondere die Intensivierung von anlassunabhängigen Internetermittlungen entscheidend zur 

Eindämmung des illegalen Handels mit Arzneimitteln beitragen kann. Auch der qualitativen 

und quantitativen Verbesserung der Einfuhrkontrollen komme eine hohe Bedeutung zu, wie 

Zolldienststellen, Staatsanwaltschaften und die für die Arzneimittelüberwachung und -

untersuchung zuständigen Stellen angeben. Alle Befragtengruppen gehen davon aus, dass eine 

höhere Priorisierung des Deliktsbereichs und damit verbunden eine Aufstockung des Perso-

nals in den mit der Bekämpfung der AMK befassten Behörden geeignete Maßnahmen zur 

Effektivierung der Kriminalitätsbekämpfung seien. 

Daneben wird die bessere Aufklärung der Öffentlichkeit über die Gefahren und Gesundheits-

risiken, die von über das Internet bestellten illegalen Arzneimitteln ausgehen, als zentral ein-

geschätzt. 

3.4.2.3 Dopingkriminalität im Freizeit- und Breitensport 

Konsumenten von Dopingsubstanzen ist in der Regel bewusst ist, dass sie illegale Sub-

stanzen zu sich nehmen und sie diese nicht gutgläubig erwerben, deshalb besitzt nach Ansicht 

aller Befragtengruppen die Aufklärung der Öffentlichkeit und insbesondere der potenziellen 

Konsumentengruppen in Fitnessstudios, Sportverbänden und Jugendeinrichtungen über die 

gesundheitlichen Gefahren des Dopingmittelkonsums höchste Priorität. 

Weiterhin setzen die Befragten auf stärkere Kontrollen im Onlinehandel, da der Vertrieb über 

das Internet und dort insbesondere über spezielle Plattformen und in abgeschotteten Foren 

erfolgt. Wegen der in der Regel über den Postweg verlaufenden Warenlieferung aus dem Aus-

land, sollten die Wareneinfuhr und der Postverkehr stärker kontrolliert werden. Stärkere Kon-

trollen sollten aber auch auf Freizeitsportveranstaltungen wie z. B. Marathonläufen erfolgen. 
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 Handlungsempfehlungen 4.

Nachstehende Handlungsempfehlungen müssen vor dem Hintergrund der jeweils spezifischen 

Situation der einzelnen Behörden bewertet werden, sie sind als Anregungen für eine Optimie-

rung der Bekämpfung zu sehen, berücksichtigen jedoch nicht Querbezüge in andere Delikts-

bereiche. 

4.1 Bekämpfungssituation in den Behörden 

 Höhere Priorisierung der AMK bei allen mit ihrer Bekämpfung befassten Stellen und 

daher höhere Ressourcenzuweisung für die mit AMK befassten Stellen: 

o Personalausbau bei den Zollfahndungsämtern ermöglicht die Erhöhung der 

Kontrolldichte bei der Wareneinfuhr. Dies ist insbesondere relevant, weil ille-

gale Dopingsubstanzen und Arzneimittel oft in Paket- oder Päckchensendun-

gen verschickt werden. 

o Personalausbau bei der Polizei ermöglicht die Ausweitung anlassunabhängiger 

Internetkontrollen und bei entsprechenden Verdachtsmomenten die Durchfüh-

rung von Strukturermittlungen. 

o Personalausbau bei der Arzneimittelüberwachung und -untersuchung ermögli-

chen eine Erhöhung der Kontrolldichte der der legalen Lieferkette sowie eine 

Ausweitung der Analyse beschlagnahmter Arzneimittel..  

 Etablierung gemeinsamer Verfahrens- und Bearbeitungsstandards für die beteiligten 

Behörden und Stellen. 

 Ausweitung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich AMK. Die Imple-

mentierung behördenübergreifender Aus- und Fortbildungsmaßnahmen können dabei 

zum interdisziplinären Austausch von Erfahrungen und Methoden sowie zur Vernet-

zung der Akteure verschiedener Ressorts beitragen. 

 Bundesweite Modernisierung der technischen Ausstattung der Untersuchungsstellen 

zur Erkennung von Fälschungen. 

 Weitere Aufhellung des Dunkelfelds durch die Ausweitung anlassunabhängiger Kon-

trollen im Internet. 

 Konsequente Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich AMK. Insbesondere im 

Bereich der Dopingkriminalität werden viele Ordnungswidrigkeiten von Konsumen-

ten begangen. 

4.2 Zusammenarbeit in Deutschland 

 Deutschlandweite Vereinheitlichung der Zuständigkeiten bei Delikten der AMK 

(hierfür ist ggfs. die Harmonisierung der Ländergesetzgebung notwendig). 
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 Einrichtung einer Informationsplattform für die an der Bekämpfung der AMK be-

teiligten Akteure zur Verbesserung der Vernetzung und Informationsaustausch.  

4.3 Recht 

 Stärkere Reglementierung oder Verbot von Parallel- und Reimport.  

 Harmonisierung des Arzneimittelrechts innerhalb der EU. 

 Schaffung weiterreichender berufsrechtlicher Sanktionsmöglichkeiten bei Strafta-

ten in der legalen Lieferkette. Zum Beispiel könnte Tätern die Approbation bei 

gewerbsmäßiger oder organisierter Tatbegehung generell entzogen werden.  

 Einführung einer allgemeinen Kronzeugenregelung für die Straftatbestände des 

AMG. 

 Erhöhung der Verantwortlichkeit der an der legalen Lieferkette beteiligten Unter-

nehmen hinsichtlich der Sicherstellung der Legalität bzw. Prüfung der Herkunft 

der gehandelten Arzneimittel. 

 Verpflichtung von Sportvereinen und Fitnessstudios zur Meldung von Verdachts-

fällen bezüglich Dopingkriminalität und Einführung von Sanktionsmöglichkeiten 

gegenüber Studios und Sportverbänden bei Fällen von Doping. 

 Prüfung, welche rechtliche Hindernisgründe eine effektive Kooperation von Be-

hörden und Stellen verschiedener Ressorts behindern und Beseitigung dieser. 

4.4 Prävention 

 Durchführung umfangreicher Sensibilisierungsmaßnahmen zur besseren Aufklä-

rung der Bevölkerung über die von AMK ausgehenden Risiken: 

- Erhöhung der Sensibilität von Konsumenten gegenüber illegalen Inter-

netapotheken sowie Erhöhung des Wissens von Onlinekäufern dahinge-

hend, woran legale Internetapotheken erkannt werden können. 

- Durchführung von Aufklärungskampagnen über die von illegalen Do-

pingsubstanzen ausgehenden Risiken und Gefahren. Hierbei vor allem 

Ansprache der Risikogruppen (Teenager, junge Erwachsene, Fitnessstu-

diobesucher, Mitglieder von Sportvereinen, Teilnehmer an Sportveran-

staltungen des Breitensports). 

 Erhöhung der Sensibilität bei Angehörigen der Heilberufe gegenüber illegalen 

Arzneimitteln in der legalen Lieferkette. 
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4.5 Datengrundlage 

 Prüfung der 2015 eingeführten und den aufgrund des Dopinggesetzes einzuführenden 

PKS-Schlüsseln dahingehend, ob die Zuordnung der Straftatbestände durch die sach-

bearbeitenden Dienststellen valider geworden ist oder ob andere Maßnahmen zu er-

greifen sind, um das Problem der mangelnden Trennschärfe zwischen den aktuell be-

stehenden Kategorien Doping, Arzneimittel in der illegalen Lieferkette und illegale 

Arzneimittel in der legalen Lieferkette zu beheben. 

 Erhebung aussagekräftiger und vergleichbarer Daten zur AMK bei den an der Aufde-

ckung und Bekämpfung von AMK beteiligten Stellen. 
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